
ANLEITUNG FÜR DIE ZUWEISUNG VON 5 PROMILLE DER IRPEF AN DEN BLINDEN- UND 

SEHBEHINDERTENVERBAND ONLUS-APS 
 

- DIEJENIGEN DIE EINE STEUERERKLÄRUNG ABFASSEN MÜSSEN  brauchen nur dem Wirtschaftsberater bzw. 

Steuerbeistandszentrum CAF, beim Abfassen der Steuererklärung (Modell 730 oder UNICO PF) die 

Steuernummer unseres Verbandes mitzuteilen: 80015390216 

- DIEJENIGEN DIE KEINE STEUERERKLÄRUNG ABFASSEN MÜSSEN brauchen nur das Formular nutzen welches dem 

CU Certificazione Unica 2021 beiliegt, oder das vorausgefüllte Formular auf unserer Internetseite 

www.blindenverband.bz.it ausdrucken, und die mit einem roten Pfeil gekennzeichneten Felder ausfüllen und 

an den zwei angezeichneten Stellen unterschreiben. (Im Feld sostituto d’imposta die Steuernummer des 

Arbeitgebers oder Renteninstituts angeben, im Feld contribuente die eigene Steuernummer angeben, die 

eigene Steuernummer zu Beginn der Seite 2 wiederholen, wenn nicht unser vorausgefülltes Formular benutzt 

wird, unsere Steuernummer 80015390216 im Feld codice fiscale del beneficiario ausfüllen) Das Formular bei 

einem Postamt innerhalb 30. November 2021 in einem geschlossenen Kuvert abgeben mit folgender Aufschrift 

auf der Außenseite: “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef” 

sowie die eigene Steuernummer, den Namen und Nachnamen. 

- Wer möchte kann gleichzeitig die Zweckbestimmung der 8 und 2 Promille vornehmen.  
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